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Verwaltungsgericht Potsdam
Allee nach Sanssouci 6

14471 Potsdam

Sachbearbeiter: RA Armin Brauns
Schrozberg, den 13. November 2007
AZ: Neumann 2 Br/Gr
Steuer-Nr.: 57072-12569

Eilantrag nach

§§ 80 a Abs. 3 i. V. m. 80 Abs. 5 VwGO
des Herrn Wolfgang Neumann, Brandenburger Str. 49, 14778 Golzow
- Antragsteller -

bevollmächtigt:
RAe Brauns & Bosack GbR, durch RA Armin Brauns,


Blaufeldener Str. 8, 74575 Schrozberg
g e g e n

Land Brandenburg, vertreten durch das Landesumweltamt Brandenburg,

Abteilung RW – Regionalabteilung West, Seeburger Chaussee 2, 14476 Potsdam

OT Großglinicke, dieses wiederum vertreten durch den Amtsvorstand
- Antragsgegner -

beteiligt:

Fa. Germania Windpark GmbH & Co. KG, Poststr. 19-21, 48431 Rheine,

vertreten durch den Geschäftsführer
- Beteiligte -

wegen Herstellung der aufschiebenden Wirkung

nach §§ 80 a Abs. 3 i. V. m. 80 Abs. 5 VwGO
vorläufiger Streitwert: 50.000,00 €
beantragen wir namens und in Vollmacht des Antragstellers,

1. die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers gegen die der beizuladenden Firma Germania Windpark GmbH & Co. KG, Poststr. 19-21, 48431 Rheine von dem Antragsgegner erteilten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung vom 24.08.07, AZ: 015.00.00/07, in Form des Ergänzungsbescheids vom 16.10.07, anzuordnen und den am 10.10.07 angeordneten Sofortvollzug aufzuheben.

2. dem Antragsgegner aufzugeben, die Baustellen auf den Grundstücken Nr. 95, 76, 46, 37, 42, 16, 25, 26, 30, 58, Flur 1 der Gemarkung Pernitz der Gemeinde Golzow sowie Nr. 29 und 38 der Flur 24 der Gemarkung Grüneiche der Gemeinde Golzow stillzulegen.


3. dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Zur Begründung führen wir aus:

I. Streitwert:
Gegenstand der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung des Antragsgegners vom 24.08.07 in Form der Änderungsgenehmigung vom 16.10.07 ist die Errichtung und der Betrieb von zwölf Windkraftanlagen vom Typ Vestas V 90-2.0 mit einer Nabenhöhe von 105 m und einem Rotordurchmesser von 90 m sowie einer Windenergieanlage vom Typ Vestas V 80-2.0 mit einer Nabenhöhe von 100 m und einem Rotordurchmesser von 80 m.

Es handelt sich jeweils um selbständige Windindustrieanlagen, die voneinander in keinem Zugehörigkeits- oder Abhängigkeitsverhältnis stehen.
Maßgebend ist die Beeinträchtigung des Grundstückes des Antragstellers, das mit einem Wert von mindestens 500.000,00 € anzusetzen ist. Bedingt ist dies dadurch, dass es sich um einen umfangreichen Neubau handelt, der zudem noch im Einzugsbereich der Großstadt Berlin liegt. Nach den Festlegungen des Streitwertkataloges des Bundesverwaltungsgerichts ist von einer Beeinträchtigung von mindestens 10 % auszugehen, mithin von einem Streitwert von 50.000,00 €.

Eine Halbierung dieses Streitwertes im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes ist nicht angezeigt, weil es sich hier um ein gerichtliches Verfahren handelt und dieses einem Klageverfahren gleichzusetzen ist.

Auf Grund der Anzahl und Höhe der Anlagen ist die Festlegung dieses Streitwertes durchaus gerechtfertigt.

Es wird beantragt, über den vorläufigen Streitwert gesondert vorab durch Beschluss zu entscheiden.

II. Sachverhalt:
Der Antragsteller ist Eigentümer des Hausgrundstückes Brandenburger Str. 49 in 14778 Golzow.

Das Hausgrundstück des Antragstellers liegt in einer Entfernung von ca. 900 – 1 000 m zum genehmigten streitgegenständlichen Windkraftgebiet.

Das Landesumweltamt Brandenburg hat am 13.03.07 die Genehmigung Nr. 031.00.00/04 verfügt und zunächst eine Genehmigung hinsichtlich der 13 damals beantragten Windkraftanlagen erteilt.

Unter Beibehaltung der Genehmigung hat das Landesumweltamt Brandenburg dann am 24.08.07 auf Antrag der Beteiligten vom 16.03.07 eine Änderungsgenehmigung in Form des Genehmigungsbescheides Nr. 015.00.00/07 verfügt.

Auf Antrag der Beizuladenden hat dann der Antragsgegner am 10.10.07 die hier angefochtene Anordnung der sofortigen Vollziehung der Genehmigung Nr. 031.00.00/04 vom 13.03.07 in der Fassung der Änderungsgenehmigung Nr. 015.00.00/07 vom 24.08.07 hinsichtlich der Errichtung und des Betriebs von 13 Windkraftanlagen in Golzow in der Gemarkung Pernitz, Flur 1, Flurstücke 95, 96, 46, 37, 42, 16, 25, 26, 30, 58 sowie Gemarkung Grüneiche, Flur 24, Flurstücke 29 und 38 nach § 80 a Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO angeordnet.

Beweis:
1. Beiziehung der Verwaltungsakten


2. Kopie der Anordnung der sofortigen Vollziehung vom 10.10.07


    als Anlage A 1

Gegen sämtliche Genehmigungen hinsichtlich der 13 streitgegenständlichen Windkraftanlagen hat der Antragsteller form- und fristgerecht Widerspruch erhoben.

Dies ergibt sich u. a. auch aus der Anordnung der sofortigen Vollziehung des Antragsgegners vom 10.10.07 unter Ziffer 2.1 (S. 2 der Anordnung der sofortigen Vollziehung vom 10.10.07.

Zuletzt hat nunmehr der Antragsgegner durch Veröffentlichung in der öffentlichen Presse vom 17.10.07 die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 13 Windkraftanlagen in der Gemeinde Golzow bekannt gemacht. Auch hiergegen hat der Antragsteller form- und fristgerecht Widerspruch erhoben.

Beweis:
Beiziehung der Verwaltungsakten

III. Begründung:
1. Zulässigkeit des Antrages:
Der Eilantrag des Antragstellers, mit dem dieser die Aussetzung der Vollziehung der erteilten Genehmigung bzw. – hilfsweise – die Herstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs gegen die Genehmigungsbescheide des Antragsgegners vom 13.03.07 und 24.08.07 und die Anordnung der sofortigen Vollziehung vom 10.10.07 sowie die Genehmigung vom 16.10.07 begehrt, ist gem. § 80 a Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Abs. 1 Nr. 2 1. Alternative bzw. § 80 a Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO statthaft und zulässig.

§ 80 a Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Abs. 1 Nr. 2 1. Alternative VwGO sieht die Möglichkeit der Aussetzung der Vollziehung der erteilten Genehmigung für das Gericht ausdrücklich vor.

Daneben kann gem. § 80 a Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO auch die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des in der Hauptsache eingelegten Rechtsbehelfs beantragt werden. Da beide Anträge auf dieselbe Rechtsfolge hinauslaufen und derselbe Entscheidungsmaßstab gilt, ist eine differenzierte Betrachtung nicht erforderlich. Es besteht auch insoweit kein Rangverhältnis zwischen Haupt- und Hilfsantrag.
Die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind ebenfalls gegeben. Als Bewohner und Eigentümer eines Anwesens, das im Wohngebiet der Gemeinde Golzow gelegen ist und in dessen Nachbarschaft die Windenergieanlagen der Beigeladenen errichtet werden sollen, ist der Antragsteller analog § 42 Abs. 2 VwGO antragsbefugt, denn er kann gelten machen, durch die angegriffenen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen in seinen geschützten Nachbarrechten betroffen zu sein.
Gleiches gilt für das Rechtsschutzbedürfnis.

Der Antrag ist auch zum jetzigen Zeitpunkt bereits zulässig.

Die Beteiligten haben durch entsprechende Antragstellung darauf gedrängt, die Anordnung der sofortigen Vollziehung durch die Antragsgegner zu erhalten. Sie haben dort entsprechendes Eilbedürfnis vorgetragen.
Dies zeigt, dass der Baubeginn unmittelbar bevorsteht. Nachdem nunmehr am 16.10.07 eine weitere immissionsschutzrechtliche Genehmigung erteilt wurde sowie die Anordnung der sofortigen Vollziehung vom 10.10.07 vorliegt, ist der gestellte Antrag des Antragstellers zulässig.

2. Begründetheit:
Der Antrag ist auch begründet.

Ausgangspunkt bildet § 5 Abs. 1 Ziffer 1 BImSchG. Das in § 5 Abs. 1 Ziffer 1 BImSchG normierte Schutzprinzip vermittelt für immissionsschutzrechtliche genehmigungsbedürftige Anlagen Drittschutz. Nach § 6 Abs. 1 Ziffer 1 BImSchG verlangt die Genehmigung, dass die Einhaltung des Schutzprinzips „sichergestellt“ ist. Daraus ist abzuleiten, dass die maßgeblichen Umweltauswirkungen im Genehmigungsverfahren ermittelt und fachkundig bewertet werden müssen. Zudem sind auch bei bestehenden Bewertungs- und Prognoseunsicherheiten „Sicherheitsaufschläge“ bzw. „worst-case-Betrachtungen“ geboten (vgl. OVG Rheinland-Pfalz vom 21.01.05 – AZ: 8 A 11488/04 = BauR 2005, 1063).

a) Lärmimmissionen:
Windkraftanlagen arbeiten nicht geräuschlos. Die Nachbarschaft hat deshalb Anspruch darauf, dass die von einer Windkraftanlage hervorgerufenen Lärmimmissionen nicht die Grenze zur erheblichen Belästigung oder gar Gesundheitsgefährdung überschreiten. Dies folgt aus § 22 Abs. 1 Ziffer 1 und Ziffer 2 BImSchG.

Auf Grund der relativ geringen Entfernung der 13 Windkraftanlagen zu dem Wohnhaus des Antragstellers ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass erhebliche unzumutbare Belastungen auf den Antragsteller zukommen.

Von den 13 Windkraftanlagen werden Beeinträchtigungen ausgehen, die im Ergebnis ihrer Zulassung in dem hier in Rede stehenden Nahbereich zum Wohngebäude des Antragstellers generell ausschließt.
In der Regel berufen sich die Prognosen auf die Maßgeben der TA-Lärm. Diese technischen Regelwerke erfassen die durch Windenergieanlagen ausgehenden Geräusche jedoch nicht zutreffend. Bei allen Anlagen ist regelmäßig ein dauernd an- und abschwellender Heulton wahrzunehmen, der bei stärkerer Windgeschwindigkeit lauter wird. Hinzu tritt ein schlagartiges Geräusch, das entsteht, wenn die Rotorblätter den Turm passieren. Die Belastung mit einem derartigen Dauerton, kombiniert mit herausgehobenen Einzeltönen, muss als besonders störend und gesundheitsbeeinträchtigend empfunden werden. Die derartig erzeugten Nebengeräusche sind in der Regel Entfernungen von 3 – 5 km noch als störend wahrzunehmen.

Desweiteren ist davon auszugehen, dass die in der TA-Lärm angegebenen Höchstwerte bei Weitem überschritten werden.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Gemeinde Golzow das Gebiet, in dem sich das Wohnhaus des Antragstellers befindet, als Wohngebiet qualifiziert. Faktisch handelt es sich um ein reines Wohngebiet. Der maßgeblich höchstzulässige Pegel liegt dementsprechend zur Nachtzeit bei 35 dB (A).

Angesichts der geringen Entfernung der 13 Windkraftanlagen zu dem Wohngebiet ist davon auszugehen, dass diese Werte bei Weitem überschritten werden.

Aber auch bei Zugrundelegung eines allgemeinen Wohngebietes, bei dem die höchstzulässigen Nachtwerte bei 40 dB (A) liegen, ist davon auszugehen, dass diese Werte nicht eingehalten werden. Die seitens der Beteiligten vorgelegten Prognosen werden insoweit als nicht zutreffend bestritten. Erfahrungsgemäß liegen die Nachtwerte weit über den zulässigen Werten.
Wir verweisen insoweit auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, nachdem Prognosen auf der „sicheren Seite“ liegen. Die Antragsgegner hat es unterlassen, Sachverständige einzuschalten, die die Prognosen überprüfen.

Bei einem Windpark mit 13 neuen Windkraftanlagen ist eine gutachterliche Überprüfung unumgänglich. In diesem Zusammenhang ist auch noch darauf hinzuweisen, dass bereits acht bestehende Anlagen in die Überprüfung mit einzubeziehen sind. Auch deren Schallpegel sind in Gesamtwürdigung zu berücksichtigen. Dies hat der Antragsgegner hier eindeutig unterlassen.

Hinsichtlich der zu erwartenden Schallimmissionen beantragen wir förmlich

die Einholung eines gerichtlich angeordneten unabhängigen

Sachverständigengutachtens hinsichtlich der zu

erwartenden Lärmbelastung des Grundstückes des Antragstellers.
Für den vorliegenden Fall ist das am 29.08.07 ergangene Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, AZ: 4 C 2.07, von entscheidender Bedeutung.

Das Bundesverwaltungsgericht hat hier in einem ähnlichen Fall richtungsweisende Regelungen getroffen.
Im Unterschied zum vorliegenden Fall behandelt das Urteil vom 29.08.07 ein Wohnhaus, das im Außenbereich gelegen ist. Die Entfernung zu den geplanten Windkraftanlagen beträgt in diesem Fall nur 340 m. Die unterschiedliche Entfernung wird jedoch dadurch relativiert, dass im Außenbereich erhöhte Nachtwerte mit 45 dB (A) maßgeblich sind, wohingegen in vorliegendem Fall auch nach Ansicht der Genehmigungsbehörde 36 dB (A) zugrunde zu legen sind. Selbst ausgehend von diesem Wert ist davon auszugehen, dass diese Werte nicht eingehalten werden und es zu unzumutbaren Lärmbelästigungen zur Nachtzeit kommt. In Anlehnung an das o. g. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist daher die Genehmigung zu versagen.

Weiter befasst sich das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 29.08.07 mit einer immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftigen Anlage. Trotzdem wendet das Bundesverwaltungsgericht die Maßgaben der TA-Lärm an. Im hier streitgegenständlichen Fall handelt es sich sogar um eine sog. raumbedeutsame Anlage, für die eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung unumgänglich ist. Es sind hier folglich noch strengere Maßstäbe anzulegen, als in dem vergleichbaren Fall, den das Bundesverwaltungsgericht behandelt hat.

Der Impulszuschlag wurde durch den Antragsgegner nicht geprüft. Hier hat die Genehmigungsbehörde ungeprüft die Angaben der Beigeladenen bzw. des Herstellers der Anlagen übernommen. Es wäre hier Verpflichtung des Antragsgegners gewesen, die Problematik des Impulszuschlages zu prüfen. Im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 29.08.07 hatte ein Gutachter diesen Impulszuschlag festgestellt. Die Berücksichtigung des Impulszuschlages wurde durch das Bundesverwaltungsgericht als berücksichtigungsfähig anerkannt.
In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals darauf hin, dass die vorgelegte Prognose von der Beigeladenen selbst stammt. Die seitens der Beigeladenen vorgelegte Prognose ist daher für das Genehmigungsverfahren in dieser Form nicht zu berücksichtigen. Dennoch hat der Antragsgegner ohne gutachterliche Überprüfung die Prognose übernommen. Es wird in Abrede gestellt, dass eine Schlüssigkeitsprüfung durch Bedienstete des Antragsgegners den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Überprüfung genügt.

Ein bloßer Verweis auf die Auflagen aus dem Genehmigungsbescheid, die die Einhaltung der vorgegebenen Höchstwerte gewährleisten sollen, ist rechtlich nicht zulässig.

Eine Anlage ist dann nicht genehmigungsfähig, wenn von vorn herein die Einhaltung nicht möglich ist. Dieses muss umso mehr für einen Windpark mit 13 Anlagen plus acht bestehenden Anlagen gelten.

Gerade § 6 Abs. 1 Ziffer 1 BImSchG verlangt vor Genehmigung, dass die Einhaltung des Schutzprinzips „sichergestellt“ ist. Daraus ist abzuleiten, dass die maßgeblichen Umweltauswirkungen im Genehmigungsverfahren ermittelt und fachkundig bewertet werden müssen.

Zudem sind auch bei bestehenden Bewertungs- und Prognoseunsicherheiten „Sicherheitsaufschläge“ bzw. „worst-case-Betrachtungen“ geboten. Wir verweisen insoweit nochmals auf das Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 21.01.07 wie oben und gleichzeitig auf das Urteil des Bundesgerichtshof vom 08.10.01, BGH VZR 85/04.

Weiter verweisen wir auf den Beschluss des OVG Nordrhein-Westfalen vom 03.07.02, AZ: 10 B 669/02.

Hier verneint das Gericht die Aussagekraft einer bloßen Prognose der Fa. Enercon:

„Auf Anfrage des Verwaltungsgerichts hat nämlich das Staatliche Umweltamt Münster mit Schriftsatz vom 20.03.02 unter Bezugnahme auf seine aktuellen Anforderungen an Schallimmissionsprognosen mitgeteilt, die Prognose der Fa. Enercon enthalte insbesondere keine Aussage zur Qualität der Prognose ….

Im Zulassungsverfahren habe die Immissionsschutzbehörde zu prüfen, ob die Immissionsschutzanforderungen sicher eingehalten werden können. Deshalb werde aktuell geprüft, ob die Summe aus Vorbelastung und Zusatzbelastung inkl. der Gesamtunsicherheit der Prognose zu einer Richtwertüberschreitung führt.“
Festzustellen ist dementsprechend, dass eine bloße Reglementierung der Höchstwerte durch die Genehmigungsbehörde nicht ausreichend ist, um dem Sicherheitsbedürfnis des Antragstellers zu genügen. Die Genehmigungsbehörde hat jeweils zu prüfen, ob die prognostizierten Werte überhaupt eingehalten werden können. Dies wird in vorliegendem Fall bestritten.

b) Baurechtliches Gebot der Rücksichtnahme:
Die Genehmigungen vom 06.11.06 verstoßen zum Nachteil des Antragstellers gegen das baurechtliche Gebot der Rücksichtnahme, das in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB seine Grundlage findet (BVerwG, Beschluss vom 28.07.1999 – 4 B 38.99). Die genehmigten 13 Windkraftanlagen werden schädliche Umwelteinwirkungen i. S. v. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB hervorrufen, die für den Antragsteller unzumutbar sind. Die Grenzen der Zumutbarkeit von Umwelteinwirkungen von Nachbarn und damit das Maß an gebotener Rücksichtnahme werden auch im Bereich des Baurechts durch §§ 3 Abs. 1, 22 Abs. 1 BImSchG geregelt.

Zur Beurteilung, ob ein Verstoß gegen die Anforderungen des BImSchG vorliegt, wird durch die Behörden meist die 6. allgemeine Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA-Lärm) vom 28.08.1998 herangezogen. Nach einhelliger Ansicht verschiedener Senate des Bundesverwaltungsgerichts muss die Baugenehmigung für Windkraftanlagen zum Schutz der Nachbarn auf einer Prognose der Immissionsbelastungen beruhen, die auf der „sicheren Seite“ liegt. Sie hat daher auf den Betriebszustand der Anlagen mit den höchsten Immissionen abzustellen.

Wie schon oben erwähnt, ist in vorliegendem Fall davon auszugehen, dass die Behörde die vorgelegte Prognose keiner konkreten Prüfung unterzogen, sondern vielmehr die dort genannten Werte als richtig unterstellt hat. Eine genaue Untersuchung hätte ergeben, dass der Antragsteller und die anderen betroffenen Nachbarn Lärmbeeinträchtigungen hinnehmen müssen, die über die zulässigen Werte der TA-Lärm hinausgehen.
In diesem Zusammenhang ist auch festzustellen, dass der Antragsgegner keine ordnungsgemäße Abwägung der Rechtsgüter vorgenommen hat. Der Antragsgegner beruft sich stets auf angebliche umweltfreundliche Energiegewinnung, ohne aber in ausreichendem Maß die Belange der betroffenen Bürger – hier des Antragstellers – zu würdigen.

Politische Maßgaben haben ihre Grenzen in den gesetzlich normierten Einschränkungen, hier den Rechten des Antragstellers.

c) Infraschall:
Neuste Studien beweisen, dass durch Windkraftanlagen der sog. Infraschall erzeugt wird. Auslandsstudien haben nachgewiesen, dass durch Infraschall enorme körperliche Belastungen bis hin zu schwersten Erkrankungen auftreten.

Zu diesem Thema werden wir noch gesondert vortragen.

d) Fehlende Voraussetzungen für die Anordnung des Sofortvollzugs:
Der Sofortvollzug hätte in vorliegendem Fall nicht angeordnet werden dürfen.

Die Beigeladenen wären verpflichtet gewesen, die förmliche schriftliche Entscheidung des Antragsgegners abzuwarten.

Der Gesetzgeber hat der Anordnung der sofortigen Vollziehung Ausnahmecharakter zugewiesen.

Das besondere öffentliche oder private Interesse i. S. v. § 80 Abs. 2 Nr. 1 Satz 4 und Abs. 3 VwGO an der Vollziehung stellt sich als Ergebnis einer Abwägung aller im konkreten Fall betroffenen und privaten Interessen dar. Unter Berücksichtigung der Natur, Schwere und Dringlichkeit des Interesses an der Vollziehung und der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer etwaigen Rückgängigmachung der getroffenen Regelung und ihrer Folgen. Ein etwaiges öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung scheidet aus. Lediglich ein Hinweis auf Notwendigkeit alternativer Energien genügt zur Bewirtung eines Sofortvollzuges nicht.
In Betracht kommt allenfalls die Bewertung der privaten Interessen der Beigeladenen. So trägt die Beigeladene als dringende private Belange offensichtlich vor, der Aufbau der Windenergieanlagen sei geplant. Im Übrigen seien die sinkenden Einspeisevergütungen zu berücksichtigen.

Maßgebend ist, dass das Recht des Antragstellers auf körperliche Unversehrtheit hinter dem geschäftlichen Interesse der Beigeladenen nicht zurücktreten kann. Der Beigeladenen ist daher zuzumuten, das Ergebnis des Hauptsacheverfahrens und den dortigen Erkenntnissen einzuholender Sachverständigengutachten abzuwarten.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass wir bisher noch keine Akteneinsicht hatten. Nach erfolgter Akteneinsicht erfolgt ergänzender Vortrag.

Brauns

Rechtsanwalt
